
BESPRECHUNGEN

Bedauert mu werden, daß den Hrsg. nıcht gelungen ist, die „nNotwendige
Lizenz‘‘ Zzu Abdruck des Parallelreferates erhalten, das Werner Weber auf
derselben Tagung über das gleiche Thema vorgetiragen hat Der and enthält
ferner den groß angelegten historischen Überblick  1 ‚„„Kıirche und Staat in der
NEUCTEIN deutschen Entwicklung‘‘ (1960) VO: UIrich Scheuner, einen Auszug aus
der Darstellung .Kirchen und Religionsgemeinschaften‘‘ (1960) VO: aul Mikat
und die Abhandlung VO:  — Szeg fried Grundmann ‚„Das Verhältnis VO:  - Staat un!
Kirche auf der Grundlage des Vertragskirchenrechts‘‘ (1962)

Gegen nde der Aufsatzsammlung finden sich die umfangreichen Abhand-
lungen des Mitherausgebers Helmut Onaritsch, ‚„Kirchen und Staat Verfassungs-
und staatstheoretische Probleme der Staatskirchenrechtslehre der Gegenwart‘‘
(1962), SOWIl1e ‚„Neues und Altes über das Verhältnis VO: Kirchen un Staat‘“
(1966), und VO: KIaus Obermayer, ‚„‚Staatskirchenrecht 1im Wandel‘‘ (1967), die
wieder auf altere etatistische Leitvorstellungen zurückgreıfen und die Souveränıtät
des Staates über die Kıiıirchen schärfer akzentuleren wollen. S1e treten ein für das
Recht, nicht 1Ur des verfassunggebenden, sondern uch des einfachen (sesetz-
gebers, Kirchenverträge und Konkordate einselit1g aufzuheben. Erwähnung
verdient schließlich noch der Beitrag VO: aul MiRat, Kıiırche und Staat in nach-
konziliarer Sicht (1967), in dem der Verft. die Aussagen des I1 Vatikanischen
Konzıils für das Verhältnis VO: Staat und Kırche 1n der pluralen Gesellschaft
fruchtbar macht. Die Bedeutung des rundrechts der Religionsfreiheit für die
Zuotrdnung VO:  } Staat und Kirche betont Konrad Hesse in seinem Beıitrag: Freie
Kirche im demokrtatischen Gemeinwesen (1965) Originalauszüge aus der
fangreichen Rechtsprechung deutscher Gerichte Zur Thematik Staat-Kirche
haben in diesen and keine Aufnahme gefunden. Zum Ausgleıich dafür hat
Alexander Hollerbach einen 1im Archiv des Öftentlichen Rechts veröflfentlichten,
glänzend ftormulıerten Rechtsprechungsbericht, ‚„Das Staatskirchenrecht in der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts‘” (1967) beigesteuert.

Bieten bereits die Aufsätze dieses Bandes ine wertvolle Zusammenstellung
VO:  — teilweise SONS 1ur schwer zugänglichen staatskirchenrechtlichen Abhand-
lungen, liegt se1n wohl noch höher veranschlagender, ja geradezu einmalıger
Wert in der 1n dieser Dokumentation enthaltenen alphabetischen (446—486) und
systematischen Bibliographie< Staatskirchenrecht. Nach dem Stand VO:
Sommer 1967 enthält s1e in einer SONSs nirgendwo aufindbaren Vollständigkeıt
sämtliıche Publikationen ZuU Staatskirchenrecht, die 1in Deutschland nach 1945
erschienen sind. In Auswahl ist uch das Schrifttum Österreichs und der Schweiz
aufgeführt. Gerade wer sich wissenschaftlich mMit Fragen des Staatskirchenrechts
befaßt, wird den Herausgebern für diese Bibliographie besonders dankbar se1n.
Die Tatsache, daß die alphabetische Bibliographie 975 Tıtel aufführt, die allerdings
bereits wieder die große ahl der 1mM Laufe des etzten Jahres erschienenen
Beiträge vermehrt werden müßte, läßt erkennen, welche Bedeutung das Staats-
kirchenrecht in der gegenwätrtigen juristischen LAiteratur einnıimMmt. Es ware
wünschenswert, daß Herausgeber und Verlag sich entschließen könnten, die in
diesem and enthaltenen Bıbliographien aufend erganzen und in regelmäßigen
bständen als eigene Publikation erscheinen lassen.

Als für ine wıissenschaftliche Publikation ungewöhnlich MU. allerdings die
Reaktion der Hrsg. Au 14, Anm einen Autor bezeichnet werden, der
offensichtlich gegensätzlıche Auffassungen vertritt und dessen staatskirchen-
rechtliche Veröffentlichungen OS 1n Nr. 492495 der alphabetischen Biblıo-
graphie dieses Bandes aufgeführt sind. LAStE

Farina, Raffaele, T’impero l’imperatore CYISLIAND IM FEusebzo di ESAFECA., La
prima teologia politica del CYISLIANESIMO (Bibliotheca Theologica Salesiana, Ser
Fontes, Vol 2) Gr 80 (381 S Roma Tiürich 1966, Libreria Ateneo Salesiano/
Pas-Verlag. 5.500
Aus den Werken des Bischofs Eusebius VO: Kaisare1ia (ca 263-—-339), des

‚„‚Hoftheologen‘‘ und ‚„„Chefideologen“‘ des alsers Konstantin, entwickelt der
Verf. in dieser un verschiedener Rücksicht vorzüglichen Arbeit ine Dar-
stellung der christlichen Kaiser- und Reichsidee und damıt der ‚„Staatsideologie””,
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die dem byzantinischen Katlisertum zugrunde lag Der palästinensische Bischof
Eusebius erweilist sich damit nıcht 11UTr als ‚„ Vater der Kirchengeschichte‘‘ un:!
theologischer erater Konstantins, sondern uch als der Urheber der ‚„CrSten
politischen Theologie des Christentums“”. Für das richtige Verständnis der VO:
Kailiser Konstantın eingeleiteten Ara des Verhältnisses VO:  } Staat un! Kırche
ist die Kenntnis dieser „politischen Theologie“‘ des Eusebius unerläßliche V oraus-
SCETIZUNG. Auch die Tatsache, daß das Christentum, Beginn des Jahrhunderts
noch ine als staatsfeindlich betrachtete Religion, innerhalb eines Zeitraumes VO:
nıcht einmal Jahren die heidnischen Staatskulte verdrängen und deren Stelle
selber einzige Staatsrelig1ion werden konnte, ist LUr verständlich Aaus dem politisch-
theologisch-sakralen christlichen Sendungsbewußtsein Konstantins un:! seiner
Nachfolger.

Im Hauptteil des Werkes 25—127) behandelt die theologischen Funda-
men der christliıchen Kaiser- und Reichsidee des Eusebius. Es sSo hler nicht
entschieden werden, ob Berthold Altaner (Patrologie |Freiburg Basel Wıen
61960] 206) dem Hoftheologen Eusebius nicht Unrecht hat, WE ihn als
‚„‚Prototyp charakterschwacher Staatsbischöfe‘“‘ bezeichnete. Dem Theologen
Eusebilus dürfte jedes ‚‚Unrechtsbewußtsein“‘ gefehlt haben, als in einer für
un! theologisches Denken völlıg unvollziehbaren Kurzschlüssigkeit die Votr-
stellung entwickelte, daß dem himmlischen Reich des Vaters und des VO:  w} Eusebius
subordinatianistisch und mindestens ‚‚halb“‘*-arıanisch verstandenen (vgl
Logos-Christus-Königs in der Welt VO:  } Raum und eit das irdische Imperium,

konkret das kaiserlich-römische christliche Weltreich entspreche, als dessen
Vorläufer die großen Oorientalischen Weltreiche betrachten selen. Das römische
Kaiserreich wird in der politischen Theologie des Eusebius Z U Abbild (£LX@V)
des himmlischen Reiches des Vaters und das Katlisertum ZuUrr Nachahmung (LLULNOLG)
der Herrschaft des Logos-Christus (107-127).

Aus diesem „theologischen Überbau‘““ ergeben sich, WwI1e 1mMm Hauptteıil
(129-279 seiner Darstellung 1m einzelnen entwickelt, nach der Vorstellung des
Eusebius für die römischen Kaiser Yanz konkrete politische Funktionen und
Verpflichtungen. Das Imperium, dessen Regierung den römischen Kaisern von
Gott übertragen wurde, ist in der geschichtlichen Wirklichkeit von Raum und
eit das universale und deshalb einz1ige, geeinte un daher ine Pluralität VO:  }

Natiıonen ausschließende ew1g dauernde christliche römische
(1385 {I.) un: mit der Kirche identische (165 Weltreich.

Dem römischen Kaiser stehen daher alle Attribute, Tiitel un! Funktionen Z
WIE S1e Nur der hochperfektionierte byzantinisch-orientalische Personenkult
entwickeln konnte (170 ff.) Der rOomische Kaiser ist für Euseblus uch das Ober-
haupt der Kırche (230 un der Stellvertreter des Logos-Christus. Obwohl
nicht gewelhter Bischof, ist der Katiser aufgrund se1ines ‚„universale Bischofs-
amtes“‘“‘ befugt, über den göttlichen Kult gebieten Er ist nicht NuUur oberster
Lehrer der Kırche (ÖLÖXOKAÄOG, 243), ihm obliegt uch die Verantwortung
(mpOvoLK. 245) für die Leitung der Kirche. Aus der überragenden Stellung des
alsers innerhalb der Kıirche folgt für ihn, nach Eusebius, die Verpflichtung ZU

Krieg die Feinde des Glaubens (252 ff.) und ZUr. Herbeiführung ihrer
Konversion Z Christentum.

Der Orientale Eusebius hat in seiner ‚„‚christlichen‘‘ Staatsideologie biblisches
un! antik-christliches Gedankengut mit hellenistischen un! orientalischen
Herrscher- und Kultvorstellungen einer Synthese verschmolzen (260-279).
Das Katiser- und Reichsideal des Eusebius stie im Bereich der lateinischen Kirche

underts be1 den Päpsten und uch be1i „ahlreichenim Verlauf des und Jahrh
AZUu die Dokumentation: Hu20 Rahner,Bischöfen auf starken Widerstand (vgl

Abendländische Kirchenfreiheit [Einsiedeln 1943 1) Dem sich festigenden
Einfluß des Papsttums gelang ZWAaTfr, die inmischung der Kaiser in theologisch-
dogmatische Fragen, wenigstens 1mMm lateinische Westen, allmählich auszuschalten.
Unbestreitbar ber ist die Tatsache, daß die 35litische Theologie*” des ‚,‚kaiser-
frommen Staatsbischofs‘“ Fusebius uch auf die Idee des abendländischen Kalser-
tums, angefangen VO: Karl dem Großen über das Mittelalter bis ZU (sottes-
gnadentum der Neuzeit, stark nachhaltig eingewirkt und damit auch
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gegenwärtiges Staatskıiırchenrecht in einer noch heute feststellbaren Weise
beeinfiußt hat (vgl Itaner Alfred S tuiber, Patrologie [Freiburg Basel Wıen
’1966] 217)

DDer Verf. hat mMmit seliner klaren und SOUuveranen Darstellung der theologischen
Grundlegung des byzantinischen Katliser- und Reichsgedankens nıcht 1Ur der
Patristik, sondern uch dem modernen Staatskirchenrecht einen wertvollen Dienst
efrwliesen. Besondere Erwähnung dieser höchsten wissenschaftlichen Anforde-
NgCN entsprtechenden und MI1t vorzüglichen Indizes ausgestatteten Untersuchung
verdient die uch VO:  - seliten der Byzantinistik anerkannte (vgl. C armelo Capizzi,

La prima teologı1a politica del Cristianesimo, in: CivCatt 118 11967] vol .
bes 580 f} vorbildliche Verarbeitung der kaum mehr überschaubaren ein-
schlägigen internationalen LAiteratur. {)as deutsche byzantinistische und patrı-
stische Schrifttum hat dabe1 ine besonders eingehende Berücksichtigung erfahren.

Lıstl,
s \“ S taatskirchenrechtliche Grundgedanken der deutschen Kano-

nıisten der Wende VDOM <AUM 19, Jahrhundert (Freiburger theologische Studien,
88) 80 (191 > Freiburg Basel Wiıen 1968, Herder.
Die vorliegende Untersuchung, ine be1 aul Mikat angefertigte Bochumer

juristische Dıissertation, zeigt Beispiel eliner Reihe heute freilich vielfach VerLr-
C}  » ber für ihr Fachgebiet und die eit des ausgehenden un! beginnen-
den Jahrhunderts repräsentativer deutscher Kanonisten, VO: denen in dieser
Besprechung Nur die bedeutenderen genannt werden können, welch wichtige und
bisher im Ööfftfentlichen Bewußtsein nicht genügend gewürdigte olle gerade die
Kanonistik für die Abkehr VO System der Staatskırchenhoheit josephinistischer
Prägung un! die Entstehung des Gedankens der modernen Kirchenfreiheit
gespielt hat.

macht den Leser Zuerst Mit den nde des d in Österreich tonangeben-den Vertretern einer EXtIfremen Josephinistischen Staatskirchenhoheit
Pehem, C uralt, Gmeiner } und deren hauptsächlichen Auffassungen
bekannt. Nach der staatskirchenrechtlichen Doktrin dieser Autoren war die
Kıiırche nicht 1el mehr als ein abgegrenzter Bereich der allgemeinen Staats-
verwaltung. Als Vertreter eines „gemäßigten Staatskirchentums außerhalb der
habsburgischen Erblande‘‘ (19) stellt der Verf sodann den kurmatinzischen
Kanonisten Frank und den Prüfeninger Benediktiner Schenkl VOTrT,
deren vermittelnde Ansıchten sich jedoch VO:  —+ dem Untergang des Reiches nicht
durchsetzen konnten. In dem interessanten Kapitel, das den VO: der Säkularıi-
sat1on, VOLr lem 2US Anlaß des Emser Kongresses (25z erschie-

‚„‚febroni1anistischen Streitschriften“‘ widmet, schildert den wenig ruhm-
vollen Verlauf der Endphase des deutschen reichsrechtlichen Episkopalismus
(26—38).

Im Kap berichtet einleitend die erstaunliche Tatsache, daß sich die
Kanonisten rasch mit dem VON ihnen weıithin als unvermeidlich betrachteten
Vorgang der Säkularisation abgefunden und auf die LNECUC Situation eingestellt
haben. S1ie fingen al sich mıit dem System der Staatskirche kritisch auseinander-
zusetze: 51) Als einen Vertechter der kirchlichen Freiheitsrechte in der Säku-
larısationszeılt, der sich entschieden den VO: bayerischen König in Anspruch

eNOoMMmMENECN „allgemeinen Patronat‘““® über die Kirche wandte (vgl die dies-
bezügliche churfürstl. bay Verordnung V. 1803, be1 P£ 5 '9 Anm. FA
zeigt der Verf. den bedeutenden Würzburger Kanonisten und späteren Weıh-
bischof Gregor Lirkel, der im Gegensatz der VO: der damaligen Staatskirchen-
rechtslehre ve:  etenen Auffassung der ‚„Einverleibung‘“‘ und totalen Unterord-
NunNg der Kirche in und unte' den absoluten Staat ein System der ‚‚Coordination““
VO: Staat und Kirche forderte (64 ff.) Nicht eindeutig geklärt erscheint allerdings
be1 die Frage, ob der interessante und gerade heute im Staatskirchenrecht wieder
besonders umstrittene Begriff der ‚‚Koordination““ bei Zirkel ZU ersten Mal
auftaucht oder ob nıcht vielmehr aus dem zeitgenössischen Staatsrecht über-
OINIMECIN wurde. Überhaupt darf vielleicht bemerkt werden, daß ine gelegentliche
Berücksichtigung der zeitgenössischen Srtaatsrechtslehre den instruktiven kano-
nistischen Darstellungen des Verf.s ein noch größeres Relief verliehen hätte.
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